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Anforderungen an den barrierefreien Wohnraum

in Thüringen
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Was bedeutet Barrierefreiheit?

Behindertengleichstellungsgesetz (BGG)

§ 4 Barrierefrei

„[…] sind bauliche und sonstige Anlagen …, wenn sie für

Menschen mit Behinderungen in der allgemein üblichen

Weise ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne

fremde Hilfe auffindbar, zugänglich und nutzbar sind. […].“
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Was bedeutet Barrierefreiheit?

Behindertengleichstellungsgesetz (BGG)

§ 4 Barrierefrei

„[…] sind bauliche und sonstige Anlagen …, wenn sie für
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Hilfsmittel zulässig.“
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Thüringer Bauordnung (ThürBO)

§ 50 Barrierefreies Bauen

„(1) In Gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen müssen die 

Wohnungen mindestens eines Geschosses barrierefrei 

erreichbar sein; diese Verpflichtung kann auch durch eine 

entsprechende Zahl barrierefrei erreichbarer Wohnungen in 

mehreren Geschossen erfüllt werden. In diesen Wohnungen 

müssen die Wohn- und Schlafräume, eine Toilette, ein Bad, 

die Küche oder Kochnische sowie die zu diesen Räumen 

führenden Flure barrierefrei, insbesondere mit dem Rollstuhl 

zugänglich, sein. § 39 Abs. 4 bleibt unberührt.“
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Welche Anforderungen erfüllen 

barrierefreie Wohnungen in Thüringen?
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Bekanntmachung des Ministeriums für Infrastruktur und 

Landwirtschaft zum Vollzug der Thüringer Bauordnung 

(VollzBekThürBO)
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Bekanntmachung des Ministeriums für Infrastruktur und 

Landwirtschaft zum Vollzug der Thüringer Bauordnung 

(VollzBekThürBO)

§ 50 Barrierefreies Bauen

50.1.3

„Die barrierefrei erreichbaren 

Wohnungen müssen in den in Satz 2 

aufgeführten Teilen barrierefrei nutzbar, 

insbesondere auch mit dem Rollstuhl 

zugänglich, sein. Eine uneinge-

schränkte Rollstuhlnutzbarkeit aller 

Bereiche der Wohnung nach DIN 

18040-2 ist nicht erforderlich (vgl. 

Anlage A 4.2/3 ThürVVTB).“
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DIN 18040 Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen -

Teil 2: Wohnungen Ausgabe: 2011-09
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DIN 18040 Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen -

Teil 2: Wohnungen Ausgabe: 2011-09
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Schutzziel

▪ Norm beschreibt Schutzziel

▪ Norm stellt - beispielhaft - dar, wie das Schutzziel erreicht 

werden kann
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Schutzziel

▪ Norm beschreibt Schutzziel

▪ Norm stellt - beispielhaft - dar, wie das Schutzziel erreicht 

werden kann

Bewegungsflächen

▪ Erforderliche Flächen zur Nutzung eines Gebäudes mit 

einem Hilfsmittel
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Bewegungsflächen

- für eine uneingeschränkte Rollstuhlnutzung - DIN 18040
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Bewegungsflächen

- für eine uneingeschränkte Rollstuhlnutzung - DIN 18040
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Barrierefreie Wohnungen nach DIN 18040-2
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Äußere Infrastruktur
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Barrierefreie Stellplätze
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Barrierefreie Stellplätze

4.2.2 PKW-Stellplätze

„PKW-Stellplätze, die für Menschen mit Behinderungen 

ausgewiesen werden, sind entsprechend zu kennzeichnen 

und sollten in der Nähe der barrierefreien Zugänge 

angeordnet sein.“
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Innere Infrastruktur
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Ist diese Treppe 

barrierefrei nach 
DIN 18040-2?
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Ist diese Treppe 

barrierefrei nach     
§ 50 Abs. 1 ThürBO?
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Räume in Wohnungen
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Wohnung im B-Standard nach MBO
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R

Wohnung im R-Standard nach MBO
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DIN 18040 Barrierefreies Bauen –

Planungsgrundlagen - Teil 2: Wohnungen 

Ausgabe: 2011-09
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DIN 18040 Barrierefreies Bauen –

Planungsgrundlagen - Teil 2: Wohnungen 

Ausgabe: 2011-09
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Zu DIN 18040-2

„1 Die Abschnitte 4.3.6 und 4.4 sowie alle Anforderungen 

mit der Kennzeichnung „R“ sind von der Einführung 

ausgenommen.“

DIN 18040 Barrierefreies Bauen –

Planungsgrundlagen - Teil 2: Wohnungen 

Ausgabe: 2011-09
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DIN 18040 Barrierefreies Bauen –

Planungsgrundlagen - Teil 2: Wohnungen 

Ausgabe: 2011-09

Zu DIN 18040-2

„1 Die Abschnitte 4.3.6.1 bis 4.3.6.3 und 4.4 sowie alle 

Anforderungen mit der Kennzeichnung „R“ – mit

Ausnahme der Anforderungen an die wohnungsseitigen 

Bewegungsflächen von Wohnungseingangstüren der 

Wohnungen nach § 50 Abs. 1 ThürBO sowie der 

Anforderungen an die Maße nach Abschnitt 4.3.3.2 

Tabelle 1 Zeilen 1 bis 4 und die Bewegungsflächen nach 

Abschnitt 4.3.3.4 an Türen zu Räumen, die nach § 50 Abs. 

1 Satz 2 ThürBO mit dem Rollstuhl zugänglich sein 

müssen – sind von der Einführung ausgenommen.“
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DIN 18040 Barrierefreies Bauen –

Planungsgrundlagen - Teil 2: Wohnungen 

Ausgabe: 2011-09
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R
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Nicht barrierefrei!
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Nicht barrierefrei i. S. d. DIN 18040-2!
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